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Geleitwort von Prof. Dr. Andreas Bergmann 
(Vorsitzender des IPSASB)

Die Rechnungslegung öffentlicher Haushalte genießt traditionell nicht die gleiche
Aufmerksamkeit wie beispielsweise die Budgetierung oder die Fiskalpolitik. Wenn wir
uns aber die aktuelle Staatsfinanzkrise vor Augen führen, ist dem zu Unrecht so. Nicht
genug, dass Griechenland die Informationen über viele Jahre manipuliert und zuweilen
gar gefälscht hat – und mutmaßlich nur deshalb in die Eurozone aufgenommen wurde.
Nein, auch wesentlich besser beleumundete Gemeinwesen mussten Fehler eingestehen.
Im Sommer 2012 fand die Verwaltung der kalifornischen State-Parks überraschender-
weise Bankkonten mit Guthaben von 54 Millionen Dollar – die offensichtlich auf Grund
inkompatibler Rechnungen von Parkverwaltung und Finanzministerium während
einiger Jahre verschwunden waren. Oder ein Jahr früher vermeldete das Bundesminis-
terium für Finanzen einen Fehler von nicht weniger als 55 Milliarden Euro im Ausweis
des Schuldenstandes Deutschlands. Ebenfalls nicht vergessen sind Spaniens Geister-
flughäfen, die zwar in Stahl und Beton real existieren und auch in der Rechnungslegung
abgebildet sind – aber keine Flüge abfertigen und somit eigentlich nutzlos sind.

Alle vier Beispiele zeigen, dass eine Rechnungslegung, die ausschließlich den Budget-
vollzug mit Einnahmen und Ausgaben zeigt, zu kurz greift. In allen vier Fällen geht es
nicht um Budgets die nicht eingehalten wurden, sondern um bilanzielle Tatbestände. Bei
Griechenland geht es um Schulden, auch solche in komplexerer Form als klassische
Staatsanleihen, in Kalifornien sind es banale Bankkonten, in Deutschland weniger banale
Finanzinstrumente und schließlich in Spanien ist es eine nicht werthaltige Infrastruktur.
All das (und vieles mehr) wird ausschließlich in der Bilanz behandelt. Das Budget und
die dazu gehörige Abrechnung von Einnahmen und Ausgaben helfen nicht weiter. 

Nun ist die Bilanz für öffentliche Haushalte an sich nichts Neues. Italienische Städte
führten bereits vor über 500 Jahren eine doppelte Buchhaltung, Zar Peter der Große führte
dieses System auch schon vor rund 300 Jahren in der zaristische Verwaltung Russlands
ein und westeuropäische Länder wie Spanien, Dänemark, Schweden oder die Schweiz
haben es auch bereits vor über 30 Jahren und noch kurz vor Australien und Neuseeland
implementiert. Deutschland ließ sich mehr Zeit, doch inzwischen sind mit Hamburg, Hes-
sen und Nordrhein-Westphalen doch einige große Bundesländer, teilweise mit samt ihrer
Kommunen, zur Doppik hinzu gestoßen. Dass die unteren staatlichen Ebenen zuweilen
schneller sind als die nationale Ebene ist übrigens nichts Außergewöhnliches, sondern wie
Professor Dr. Klaus Lüder schon vor zehn Jahren feststellte, eher die Regel. Auch die
Gemeinde Hiddenhausen, die in der vorliegenden Studie von Professor Dr. Berit Adam
näher betrachtet wird, hat im Jahr 2011 den Schritt zur Doppik umgesetzt. 

Wenn wir aber vorerst auf die vier einleitenden Beispiele zurückkommen, wird deut-
lich, dass es mit der Einführung einer Bilanz als reines Zahlengerüst nicht getan ist. Wenn
die Zahlen an der falschen Stelle stehen oder gar die falschen Zahlen das Gerüst be-
völkern, wäre der Fortschritt natürlich gering. Es braucht auch Regeln oder Standards,
nach denen eine solche doppische Rechnung zu führen ist. Solche Regeln gibt es natürlich
in Nordrhein-Westphalen – es gibt sie aber auch auf internationaler Ebene. Die internatio-
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nalen Regeln tragen die Bezeichnung International Public Sector Accounting Standards
(IPSAS). Sie werden von einem unabhängigen Gremium, das ich seit 2010 präsidieren
darf, gesetzt und lehnen sich dort, wo die Transaktionen mit den denjenigen in der Privat-
wirtschaft vergleichbar sind, an die International Financial Reporting Standards (IFRS) an.

Die IPSAS erleichtern nicht nur die internationale Vergleichbarkeit, sondern sind auch
weitgehend übereinstimmend mit den – ebenfalls doppischen Regeln der Finanzstatistik,
die für die Finanzpolitik der Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine große Bedeu-
tung hat. Sie regeln aber auch, und damit ist der Bezug zu den einleitenden Beispielen
hergestellt, wie komplexen Finanzinstrumenten oder nicht werthaltigen Investitionen um-
zugehen ist. Deshalb erstaunt es nicht, dass die Europäische Union gegenwärtig prüft,
diese Standards für die Mitgliedstaaten verbindlich zu erklären. Noch weniger erstaunt es
im Lichte dieser Entwicklung, dass es von großem Interesse ist, welche Auswirkungen
diese internationalen Normen auf eine „normale“ Gemeinde wie Hiddenhausen hätten.
Vor rund acht Jahren haben wir in der Schweiz mit der – ebenfalls als „normal“ charak-
terisierten Flughafenstadt Kloten – die übrigens praktisch gleich viele Einwohner wie
Hiddenhausen zählt – eine ähnliche Studie erstellt. Die Ergebnisse haben die darauf
folgende Einführung von IPSAS auf Kantons- und Bundesebene in der Schweiz stark
beeinflusst.

In Übereinstimmung mit unserer damaligen Studie belegt auch die vorliegende Analyse
vorerst vor allem, dass die IPSAS auch auf der lokalen Ebene anwendbar sind. Ja, die An-
wendung erfordert einen gewissen Aufwand und ist auch fachlich nicht ganz trivial – aber
sie ist machbar. Ferner zeigen beide Studien deutliche Veränderungen relevanter Posi-
tionen. Es überrascht nicht, dass es sich bei Kommunen aus zwei unterschiedlichen
Ländern mit einer unterschiedlichen wirtschaftlichen Basis nicht um genau dieselben Ver-
änderungen handelt, aber in beiden Fällen sind die Veränderungen im deutlich
wahrnehmbaren Bereich. Sie betreffen relevante Ergebnisgröße wie den Überschuss bzw.
das Defizit oder das Eigenkapital. Insbesondere im Fall von Hiddenhausen sind die ein-
zelnen Veränderungen teilweise durchaus überraschend und somit nicht automatisch über-
tragbar auf jede andere Kommune. Die IPSAS müssen vorerst angewendet werden, bevor
man Schlüsse ziehen kann.

Die Anwendung von IPSAS ist somit relevant, und zwar sowohl für die Rechenschafts-
legung wie auch als fiskalpolitische Entscheidungsgrundlage.

Prof. Dr. Andreas Bergmann
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Ohne die Hilfe und Unterstützung der folgenden Personen wäre es nicht möglich
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